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Antrag auf Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Coburg  

 
 
 
Die Probezeit beträgt sechs Monate ab Datum Aufnahmeantrag. Sowohl 
eine Verkürzung, als auch eine Verlängerung der Probezeit kann durch 
jedes Mitglied der Führung der Feuerwehr Coburg bestimmt werden. Die 
Probezeit endet grundsätzlich mit einer Aufnahmeprüfung.  
Wenn diese bestanden ist und keine sonstigen Versagensgründe 
vorliegen, gilt die die Probezeit als beendet und die Aufnahme in den 
aktiven Dienst als bestätigt.  
Erfolgreich beendete Probezeit, Volljährigkeit sowie Nachweis der 
Truppführerausbildung (MTA) sind Voraussetzung für den Erhalt eines 
Funkmeldempfängers sowie Teilnahme an Wachdiensten und Einsätzen.  
Für Jugendliche gilt mit Erreichen der Volljährigkeit der Ausschluss aus der 
Jugendfeuerwehr. Für den Übertritt in den aktiven Dienst, ist eine erneute 
Anmeldung erforderlich. (Wegfall Erziehungsberechtigter und eigene 
Absichtserklärung)  
Mit Eintritt in die Feuerwehr gelten die entsprechenden 
Dienstvorschriften. Diese sind zentral in einem Ordner in der EZ einsehbar, 
kommen neue hinzu werden diese zusätzlich per Aushang bekannt 
gemacht. Gleiches gilt für Datenschutzerklärungen und vergleichbare 
Dokumente.  
Verschweigen relevanter Informationen (z.B. Einschränkungen) und 
Falschangaben führen ebenso zum sofortigen Ausschluss, wie 
strafrechtliche Auffälligkeiten.  
Mit der Unterschrift bestätigt der Antragsteller/die Antragstellerin/die 
Erziehungsberechtigten, die Aufnahmebedingungen gelesen, verstanden 
und akzeptiert zu haben, sowie die Angaben auf der Rückseite nach 
bestem Wissen und Gewissen vollständig und korrekt gemacht zu haben.  
Mit geleisteter Unterschrift wird die Aufnahme in die Freiwillige 
Feuerwehr Coburg beantragt.  
 
 
Coburg, den ___.___.______    Unterschrift Antragsteller 
 
 


